
      

 

 

      

    

  

     

   

       

      

 

    

 

            

         

           

          

        

          

           

           

         

      

         

         

          

         

   

 

        

      

         

Referentenentwurf  
des  Bundesministeriums  der  Finanzen   Stand 22. Juli 2022 

Vorblatt 

Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen 

vom 14. August 2020 

zwischen 

der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

und 

der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 

über den Austausch länderbezogener Berichte 

A. Problem und Ziel 

In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass multinationale Unternehmen im Vergleich 

zu vorwiegend national tätigen Unternehmen durch Ausnutzung der unterschiedlichen 

Steuersysteme der Staaten ihre Steuerlast erheblich reduzieren können. Dies führt zu 

Steuermindereinnahmen für die betroffenen Staaten und beeinträchtigt darüber hinaus die 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, die solche Steuergestaltungen nicht nutzen 

können. Daher hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(OECD) im Auftrag der G20-Staaten im Rahmen des Projektes gegen Gewinnverkürzungen 

und Gewinnverlagerungen („Base Erosion and Profit Shifting“ - BEPS) konkrete Lösungen 

zur Beseitigung der Defizite der internationalen Besteuerungsregeln entwickelt. Die 

Empfehlungen der G20/OECD-Abschlussberichte zum BEPS-Projekt umfassen 

verschiedene Bereiche des internationalen Steuerrechts und zielen darauf ab, 

Informationsdefizite der Finanzverwaltungen abzubauen, Ausmaß und Ort der Besteuerung 

stärker an der wirtschaftlichen Substanz auszurichten, die Kohärenz der verschiedenen 

Steuersysteme der Staaten zu erhöhen sowie international gegen unfairen 

Steuerwettbewerb vorzugehen. 

Einer dieser „Aktionspunkte“, der Aktionspunkt 13, sieht standardisierte 

Dokumentationsanforderungen im Bereich der Verrechnungspreise für 

multinational tätige Unternehmen sowie den Austausch länderbezogener Berichte zwischen 
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den teilnehmenden Staaten vor. Ziel dieses Informationsaustauschs ist es sicherzustellen, 

dass die Finanzverwaltungen zur Wahrung der Integrität des Steuerrechts die erforderlichen 

Informationen erhalten und dass die multinationalen Unternehmen ihren Dokumentations-

pflichten nach einem einheitlichen Standard nachkommen. 

Die Vereinigten Staaten von Amerika zeichneten jedoch die für den internationalen 

automatischen Austausch erforderliche „Mehrseitige Vereinbarung zwischen 

den zuständigen Behörden über den Austausch länderbezogener Berichte“ nicht. 

Damit der gegenseitige Austausch länderbezogener Berichte mit den Vereinigten Staaten von 

Amerika auch mittels des automatischen Informationsaustauschs erfolgen kann, war es 

deutsches Ziel, ein Regierungsabkommen als Grundlage für einen solchen Austausch zu 

schließen, welches sich auf Artikel 26 des Abkommens vom 29. August 1989 zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern 

vom Einkommen und vom Vermögen und einiger anderer Steuern sowie das zugehörige 

Protokoll in der durch das Protokoll vom 1. Juni 2006 geänderten Fassung stützt. 

B. Lösung 

Das Abkommen vom 14. August 2020 enthält die für einen automatischen Austausch 

länderbezogener Berichte notwendigen Regelungen. Durch das Vertragsgesetz sollen die 

Voraussetzungen nach Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes für das Inkrafttreten 

des Abkommens geschaffen werden. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
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Die Maßnahmen dienen der Sicherung des Steueraufkommens. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Das Abkommen hat keine Auswirkungen auf den messbaren Erfüllungsaufwand für 

Bürgerinnen und Bürger. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entstehen durch das Abkommen keine messbaren Auswirkungen auf den 

Erfüllungsaufwand. Der Erfüllungsaufwand, welcher im Zusammenhang mit der Einführung 

der Verpflichtung zur Erstellung und Übermittlung länderbezogener Berichte nach § 138a 

der Abgabenordnung entsteht, wurde bereits im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung der 

Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen 

Gewinnkürzungen und -verlagerungen beziffert. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Es ist davon auszugehen, dass durch das Abkommen kein eigenständiger Erfüllungsaufwand 

begründet wird. Der Erfüllungsaufwand durch den Ausbau des automatischen 

Informationsaustausches in der Verwaltung wurde bereits im Rahmen des Gesetzes zur 

Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen 

gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen beziffert. 

F. Sonstige Kosten 

Unternehmen, insbesondere den kleinen und mittelständischen Unternehmen, entstehen 

durch das Abkommen keine unmittelbaren direkten Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise 

und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind durch das Abkommen 

nicht zu erwarten. 
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Entwurf 

Gesetz 

zu dem Abkommen vom 14. August 2020 

zwischen 

der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

und 

der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 

über den Austausch länderbezogener Berichte 

Vom ............................... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Dem in Berlin am 14. August 2020 unterzeichneten Abkommen zwischen der Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 

über den Austausch länderbezogener Berichte wird zugestimmt. Das Abkommen wird 

nachstehend veröffentlicht. 

Artikel 2 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Der Tag, an dem das Abkommen nach seinem Artikel 5 Absatz 1 in Kraft tritt, ist im 

Bundesgesetzblatt bekannt zu geben. 
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Entwurf 

Begründung zum Vertragsgesetz 

Zu Artikel 1 

Auf das Abkommen findet Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes Anwendung, da es sich auf 

Gegenstände der Bundesgesetzgebung bezieht. 

Zu Artikel 2 

Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht dem Erfordernis des Artikels 82 Absatz 2 Satz 1 des 

Grundgesetzes. 

Nach Absatz 2 ist der Zeitpunkt, zu dem das Abkommen nach seinem Artikel 5 Absatz 1 in Kraft tritt, 

im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben. 

Schlussbemerkung 

Positiv hervorzuheben ist, dass der durch das Abkommen vom 14. August 2020 vorgesehene 

automatische Austausch länderbezogener Berichte zwischen den zuständigen Behörden die Verfahren 

zum Austausch vereinfacht und ein weiterer Fortschritt in der Schaffung der internationalen 

steuerlichen Transparenz erzielt wird. 



 

 

 

 

 

     

 

 

 

       

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

Abkommen 

zwischen 

der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

und 

der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 

über 

den Austausch länderbezogener Berichte 



 

     

 

       

       

 

 

             

           

            

             

             

         

          

 

 

             

         

         

   

 

               

           

   

 

               

             

             

                 

        

        

 

 

    

 

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

und 

die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 

(jede einzeln „Vertragspartei“ und gemeinsam „Vertragsparteien“) – 

von dem Wunsch geleitet, ein Abkommen zu schließen, um durch den automatischen Austausch 

jährlicher länderbezogener Berichte die internationale steuerliche Transparenz zu erhöhen und den 

Zugang ihrer jeweiligen Steuerbehörden zu Informationen über die weltweite Verteilung von Einkünften 

und entrichteten Steuern sowie bestimmte Indikatoren für die Orte wirtschaftlicher Tätigkeit in den 

Steuergebieten, in denen multinationale Konzerne tätig sind, zu verbessern, mit dem Ziel, die 

Verrechnungspreisrisiken und andere Risiken im Zusammenhang mit Gewinnverkürzung und 

Gewinnverlagerung allgemein zu bewerten sowie gegebenenfalls für wirtschaftliche und statistische 

Analysen, 

in der Erwägung, dass der länderbezogene Bericht ein Bestandteil eines standardisierten Ansatzes für 

die Verrechnungspreisdokumentation ist, der den Steuerverwaltungen sachdienliche und verlässliche 

Informationen zur Durchführung einer effizienten und belastbaren Bewertungsanalyse des 

Verrechnungspreisrisikos liefern soll, 

in der Erwägung, dass das Recht der Bundesrepublik Deutschland und das Recht der Vereinigten Staaten 

von Amerika den berichtenden Rechtsträger eines multinationalen Konzerns verpflichten, jährlich einen 

länderbezogenen Bericht vorzulegen, 

in der Erwägung, dass Artikel 26 des Abkommens vom 29. August 1989 zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur 

Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 

und einiger anderer Steuern sowie das zugehörige Protokoll in der durch das Protokoll vom 1. Juni 2006 

geänderten Fassung („Doppelbesteuerungsabkommen“) die Grundlage für den Informationsaustausch 

zu Steuerzwecken einschließlich des automatischen Informationsaustauschs schaffen – 

sind wie folgt übereingekommen: 



 

 

  

        

 

           

           

            

  

 

 

  

     

 

           

 

 

 

          

  

 

 

  

   

 

Artikel 1 

Austausch von Informationen in Bezug auf multinationale Konzerne 

Aufgrund des Artikels 26 des Doppelbesteuerungsabkommens tauscht die zuständige Behörde jeder 

Vertragspartei jährlich mit der zuständigen Behörde der anderen Vertragspartei länderbezogene Berichte 

automatisch aus. Der Ausdruck „zuständige Behörde“ hat die Bedeutung, die ihm im 

Doppelbesteuerungsabkommen zukommt. 

Artikel 2 

Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden 

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien unterzeichnen eine Vereinbarung, die Folgendes 

regelt: 

i)  den  Umfang  des  Austauschs  länderbezogener  Berichte,  

ii)  den  Zeitplan  und  die  Form  des  Austauschs  länderbezogener  Berichte,  

iii)  die  Zusammenarbeit  bei  Übertragung  und  Fehlern,  

iv)  die  Vertraulichkeit,  Datenschutzvorkehrungen  und  sachgemäße  Verwendung  in  Bezug  

auf  länderbezogene  Berichte,  

v)  Konsultationen  in  Bezug  auf  länderbezogene  Berichte  sowie  

vi)  Geltungsdauer  und  Änderungen  der  Vereinbarung.  

(2) Die Vereinbarung muss mit diesem Abkommen und dem Doppelbesteuerungsabkommen 

vereinbar sein. 

Artikel 3 

Vertraulichkeit und Datenschutzvorkehrungen 



 

        

       

          

          

            

  

 

 

  

   

 

            

           

     

 

          

                

 

 

 

  

   

 

             

               

         

            

           

 

           

 

        

 

               

Alle ausgetauschten Informationen unterliegen den im Doppelbesteuerungsabkommen vorgesehenen 

Vertraulichkeitsvorschriften und sonstigen Schutzvorkehrungen, einschließlich der Bestimmungen, 

welche die Verwendung der ausgetauschten Informationen einschränken. Diese Vorschriften des 

Doppelbesteuerungsabkommens gelten im Fall einer Kündigung oder Beendigung des vorliegenden 

Abkommens für alle bis zu diesem Zeitpunkt nach dem vorliegenden Abkommen ausgetauschten 

Informationen fort. 

Artikel 4 

Konsultationen und Änderungen 

(1) Treten bei der Durchführung dieses Abkommens Schwierigkeiten auf, so kann jede 

Vertragspartei um Konsultationen zur Ausarbeitung geeigneter Maßnahmen ersuchen, durch welche die 

Einhaltung des Abkommens sichergestellt wird. 

(2) Dieses Abkommen kann durch schriftliche Übereinkunft beider Vertragsparteien geändert 

werden. Sofern nichts anderes vereinbart wird, treten diese Änderungen nach Artikel 5 Absatz 1 in Kraft. 

Artikel 5 

Geltungsdauer des Abkommens 

(1) Dieses Abkommen tritt am Tag der schriftlichen Notifikation der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland an die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über den Abschluss der für das 

Inkrafttreten des Abkommens erforderlichen innerstaatlichen Verfahren durch die Bundesrepublik 

Deutschland in Kraft. Der Informationsaustausch nach dem Abkommen wird jedoch erst aufgenommen, 

wenn die in Artikel 2 Absatz 1 genannte Vereinbarung wirksam ist. 

(2) Dieses Abkommen tritt zum früheren der folgenden Zeitpunkte außer Kraft: 

1. am Tag des Außerkrafttretens des Doppelbesteuerungsabkommens oder 

2. am ersten Tag des Monats, der auf einen Zeitabschnitt von zwölf Monaten nach der 



 

       

  

schriftlichen Kündigung durch eine der Vertragsparteien folgt. 



 

                

      

 

 

  

Geschehen zu Berlin am 14. August 2020 in zwei Urschriften, jede in deutscher und englischer Sprache, 

wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

Für  die  Regierung   Für  die  Regierung   

der  Bundesrepublik  Deutschland  der  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  

  

Antje  Leendertse  Robin  S.  Quinville  
 



 

   

 

  

 

           

          

             

           

             

           

       

 

 

  

 

   

 

            

          

      

 

   

 

            

      

 

   

 
           

    

 
  

Denkschrift zum Abkommen 

I. Allgemeines 

In Ermangelung der Zeichnung der für den internationalen automatischen Austausch länderbezogener 

Berichte erforderlichen „Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über den 

Austausch länderbezogener Berichte“ durch die Vereinigten Staaten von Amerika, schafft das am 14. 

August 2020 unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und 

der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über den Austausch länderbezogener Berichte die 

Grundlage für einen gegenseitigen Austausch länderbezogener Berichte mit den Vereinigten Staaten 

von Amerika auch mittels des automatischen Informationsaustauschs. 

II. Besonderes 

Zu Artikel 1 

Dieser Artikel verdeutlicht mit Artikel 26 des Doppelbesteuerungsabkommens die Grundlage für den 

automatischen Austausch länderbezogener Berichte und verweist bezüglich des Begriffs der 

„zuständigen Behörde“ ebenfalls auf das Doppelbesteuerungsabkommen. 

Zu Artikel 2 

Dieser Artikel bildet die Grundlage für eine Verwaltungsvereinbarung, die Näheres zu dem 

automatischen Austausch länderbezogener Berichte regeln wird. 

Zu Artikel 3 

Dieser Artikel enthält Regelungen zur Vertraulichkeit und zu Datenschutzvorkehrungen und verweist 

diesbezüglich auf das Doppelbesteuerungsabkommen. 



 

   

 
           

   

 

            

 

   

 

       

 

      

 

 

 

       

 

              

            

             

             

            

           

            

        

        

            

          

        

    

 

Zu Artikel 4 

Dieser Artikel enthält Regelungen zu Konsultationen bei Schwierigkeiten im Rahmen der 

Durchführung des Abkommens. 

Absatz 2 enthält eine Regelung zur Änderung des Abkommens durch schriftliche Übereinkunft. 

Zu Artikel 5 

Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten des Abkommens. 

Absatz 2 enthält Regelungen zum Außerkrafttreten. 

III. Auslegungserklärung zum Abkommen (Anlage zur Denkschrift) 

Die Bundesregierung hat am 14. August 2020 eine Auslegungserklärung zu dem Abkommen vom 14. 

August 2020 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der 

Vereinigten Staaten von Amerika über den Austausch länderbezogener Berichte abgegeben, in der sie 

ihre Erwartung zum Ausdruck bringt, dass im Rahmen der Anwendung und Auslegung des 

Abkommens und der nach Artikel 2 des Abkommens vorgesehenen Vereinbarung zwischen der 

zuständigen Behörde der Bundesrepublik Deutschland und der zuständigen Behörde der Vereinigten 

Staaten von Amerika über den Austausch länderbezogener Berichte der Abschlussbericht mit dem 

Titel „Verrechnungspreisdokumentation und länderbezogene Berichterstattung“ zu Aktionspunkt 13 

des OECD/G20-Aktionsplans zur Bekämpfung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 

(einschließlich des Musters für eine Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über den 

Austausch länderbezogener Berichte auf der Grundlage eines Doppelbesteuerungsabkommens) und die 

OECD-Leitlinien zur Umsetzung der länderbezogenen Berichterstattung (aktualisierte Fassung 

Dezember 2019) berücksichtigt werden. 
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Berlin, 14. August 2020 

Herr Minister, 

ich beehre mich, 

im Namen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

im Zusammenhang mit der heutigen 

Unterzeichnung des Abkommens vom 14. August 2020 zwischen der Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika 

über den Austausch länderbezogener Berichte 

folgende Erklärung abzugeben: 

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland geht davon aus, dass der Abschlussbericht mit 

dem Titel „Verrechnungspreisdokumentation und länderbezogene Berichterstattung“ zu 

Aktionspunkt 13 des OECD/G20-Aktionsplans zur Bekämpfung der Gewinnverkürzung und 

Gewinnverlagerung (einschließlich des Musters für eine Vereinbarung zwischen den 

zuständigen Behörden über den Austausch länderbezogener Berichte auf der Grundlage eines 

Doppelbesteuerungsabkommens) und die OECD-Leitlinien zur Umsetzung der 

länderbezogenen Berichterstattung (aktualisierte Fassung Dezember 2019) bei der Umsetzung 

und Auslegung des Abkommens und der nach Artikel 2 des Abkommens vorgesehenen 

Vereinbarung zwischen der zuständigen Behörde der Bundesrepublik Deutschland und der 

zuständigen Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika über den Austausch 

länderbezogener Berichte berücksichtigt werden. 

Seiner Exzellenz 
dem Außenminister 
der Vereinigten Staaten von Amerika 
Herrn Michael R. Pompeo 
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Genehmigen Sie, Herr Minister, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung. 

Heiko Maas 

Seiner Exzellenz 
dem Außenminister 
der Vereinigten Staaten von Amerika 
Herrn Michael R. Pompeo 


